Berliner Vergabegesetz verletzt?

( Im Senat ist ein Entwurf für die Novellierung des Berliner Vergabegesetzes verabschiedet worden, der an das Abgeordnetenhaus zur Beratung und Entscheidung übergeben worden ist. Der Kern besteht darin, dass künftig öffentlicher Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben werden sollen, die Tariflohn bzw. mindestens 7,50 €/Stunde zahlen. Bei öffentlichen Aufträge geht es um das beträchtliche Jahresvolumen von ca. 5 - 6 Mia €; das ist über ein Viertel der im Landeshaushalt insgesamt  eingestellten Mittel.

( Für das parlamentarische Verfahren – wie auch in der WAHLKREIS-DEPESCHE berichtet – hat die Koalition angekündigt, noch weitere Kriterien (v. a. Frauenquote und Ausbildungsplätze) zu berücksichtigen. Genau daran wird zurzeit gearbeitet.

( Nun hatte die BIM (Berliner Immobilien-Management, ein öffentliches Unternehmen zur Betreuung und Bewirtschaftung von Liegenschaften des Landes Berlin) vor Gesetzesvorlage im Senat den Wachdienst für seine Objekte ausgeschrieben und nach Senatsbeschlussfassung den Auftrag an ein Unternehmen vergeben, das zwar Tariflohn, aber weit weniger als 7,50 € /Stunde zahlt.  

( Im Gefolge kommt es zu einem Aufschrei bei der Opposition und in einigen Medien, dass Rot-Rot sein eigenes Gesetz mit Füßen trete. Das stimmt aber nicht: 

· Wir haben noch kein neues Vergabegesetz, weil die Entscheidung im Abgeordnetenhaus noch aussteht. Insofern gelten bis dahin also noch die bisherigen Regeln.

· Diese werden von der europäischen Vergaberichtlinie bestimmt, und die besagt, dass bei gleichem Leistungsangebot das günstigste Preisangebot entscheidet.

· Die BIM hätte auch nicht – wie es z.B. in der Berliner Zeitung gefordert wurde – mit der Ausschreibung bis zum neuen Gesetz warten können, denn ihre Objekte müssen gesichert werden, und der alte Vertrag war ausgelaufen; also mussten ausgeschrieben, vergeben und die momentan gültigen Regeln beachtet werden.   

· Das neue Berliner Vergabegesetz wird auch nach Beschlussfassung nur für dann erfolgende Neuabschlüsse gelten (so muss z.B. auch der Vertrag mit der PIN-AG bis Ende seiner Laufzeit eingehalten werden).
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